Az.: 42.3-641

Vollzug der Wassergesetze;
Ausleitung von 20 l/s Wasser aus der Vils und die Einleitung in den Vils III-Kanal durch den Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut, dieses vertreten durch den Amtsleiter, Seligenthaler Straße 12, 84034 Landshut, bei Fluss-km 34,1 am Adldorfer Wehr, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
Antrag vom 12.09.2022 auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8, 15 WHG


Bekanntmachung


Im Zuge der Sanierung des mit Bescheid des Landratsamtes Landau vom 06.02.1960 genehmigten Adldorfer Wehres an der Vils (Höhe Fluss-km 34,1) ist die permanente Dotation des Vils III – Kanals aus der Vils geplant. Das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren zur Sanierung des Wehres erfolgt gesondert.
Derzeit erfolgt die permanente Wasserführung des Vils III-Kanals durch Undichtigkeiten des alten Adldorfer Wehres. Durch den Neubau des Adldorfer Wehres entfallen diese Undichtigkeiten. 
Mit der nun geplanten dauerhaften Dotation soll das Trockenfallen und Reduktion der derzeitigen Wassermenge des Vils III-Kanals verhindert werden. Die derzeitigen Undichtigkeiten betragen ca. 20 l/s (Istzustand), die geplante Ausleitung aus der Vils in den Vils III-Kanal soll ebenfalls 20l/s betragen und stellt den derzeitigen Istzustand dar.
Die Dotation soll über ein neu betoniertes Einlaufbauwerk in der alten Vils und einer Rohrverbindung vom Einlaufbauwerk bis zur Einleitung unterwasserseitig des neuen Tosbeckens in den Vils III-Kanal erfolgen.
Die vorgesehenen Maßnahmen und die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus dem Erläuterungsbericht.

Der Freistaat Bayern hat die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 15 WHG zur Ausleitung von 20 l/s aus der Vils und die Einleitung in den Vils III-Kanal beantragt. Das Vorhaben wirkt sich auch noch im Landkreis Rottal-Inn aus.

Die Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben (Erläuterungsbericht, Planunterlagen - Übersichtslageplan, Lageplan, Grundriss, Bauwerksschnitte, Übersicht Wasserkraftanlagen, Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Lagepläne Fischereirechtsflächen, Landschaftspflegerischer Begleitplan), werden gemäß § 15 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 WHG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 Satz 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und Art. 69 Abs. 2 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) von Montag, 13.04.2026 bis einschließlich Dienstag, 12.05.2026 auf der folgenden Internetseite des Landratsamtes Rottal-Inn zur Einsicht zugänglich gemacht: 

https://www.rottal-inn.de/landkreis-region/amtliche-bekanntmachungen/. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, somit bis einschließlich Dienstag, 26.05.2026, schriftlich oder zur Niederschrift bei den folgenden Stellen Einwendungen gegen den Plan erheben: 
· [bookmark: _Hlk221716088]Landratsamt Dingolfing-Landau, Zimmer 221, Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing
· Landratsamt Rottal-Inn, Wasserrechtsbehörde, Ringstraße 4 - 7, 84347 Pfarrkirchen 
· Stadt Osterhofen, Stadtplatz 13, 94486 Osterhofen
· Markt Eichendorf, Marktplatz 5, 94428 Eichendorf
· Gemeinde Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach
· Gemeinde Roßbach, Münchsdorfer Str. 27, 94439 Roßbach. 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 BayVwVfG einzulegen, können innerhalb der genannten Frist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Verfahren alle Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73. Abs. 4 BayVwVfG).

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann das Landratsamt Rottal-Inn als Anhörungsbehörde die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtern (Art. 69 Abs. 2 Satz 4 BayWG). 
Findet eine Erörterung statt, wird der Termin wird mindestens eine Woche vorher auf der folgenden Internetseite des Landratsamtes Rottal-Inn bekannt gemacht: 

[bookmark: Y-100-G-BAYVWVFG-A-73-X-6-Sz-3]https://www.rottal-inn.de/landkreis-region/amtliche-bekanntmachungen/. 

Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, können von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Der Erlaubnisbescheid wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.


Pfarrkirchen, 18.03.2026

Landratsamt Rottal-Inn 
Wasserrechtsbehörde

Hampel
Reg. Amtsrat





-2-
-2-
